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Allgemeine Lieferbedingungen KUNZE Food Solutions GmbH 
 
 
 

 
 

 
§ 1 Allgemeines 

 
1. Unsere Lieferbedingungen haben ausschließliche Geltung. Ihnen entgegenstehende oder abweichende 

Bedingungen des Bestellers werden von uns nicht anerkannt. 
 

2. Sämtliche Regelungen, welche zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, sind in dem zwischen 
uns und dem Besteller geschlossenen Vertrag, diesen Bedingungen und der von uns erstellten 
Auftragsbestätigung schriftlich niedergelegt. 

 
3.  Unsere Lieferbedingungen gelten nur bzgl. Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 
 
 

§ 2 Vertragsschluss 
 
1.  Wir sind berechtigt, die Bestellung innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Diese Annahme kann 

entweder schriftlich, d.h. auch per Telefax, erfolgen oder durch Auslieferung der Ware an den Besteller. 
Die von uns erstellte Auftragsbestätigung bestimmt allein den Umfang der Lieferung. Nachträgliche 
Ergänzungen oder Abänderungen des Auftrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. 

 
2.  Wird die Ware auf elektronischem Wege bestellt, so werden wir den Erhalt der Bestellung unverzüglich 

dem Kunden bestätigen. Diese Bestätigung stellt für sich allein keine verbindliche Annahme der Bestellung 
dar. 

 
3.  An von uns gelieferten Unterlagen, Berechnungen etc. behalten wir uns die bestehenden Eigentums- 

Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Diese Unterlagen und Materialien bleiben auch in unserem 
Eigentum, es sei denn, dass eine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. Eine Weitergabe an Dritte 
ist unzulässig, es sei denn, dies wurde von uns schriftlich zugesagt. 

 
4.  Unsere Angebote sind freibleibend. Unwesentliche oder durch technische Fortschritte bedingte 

Abweichungen in Konstruktion, Ausführung und Leistung unserer Geräte bleiben Vorbehalten gegenüber 
unseren Katalog-, Prospekt- oder Internetangaben. 

 
5.  Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Besteller zumutbar 

ist. 
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§ 3 Lieferzeit 
 
1.  Unsere Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung an den Besteller. Der Beginn der 

von uns angegebenen Lieferzeit setzt jedoch grundsätzlich die Abklärung aller technischen Fragen und der 
Einzelheiten der Ausführung voraus. 

 
2.  Unsere Lieferverpflichtung ist zudem bedingt durch die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 

Verpflichtungen des Bestellers (z.B. Beibringung vom Besteller zu beschaffender Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben etc.). 

 
3.  Die Lieferfrist gilt alt eingehalten, wenn bis zum Ablauf die Ware versandt oder wenn die 

Versandbereitschaft dem Besteller schriftlich angezeigt wurde. Ist eine Aufstellung und / oder Montage 
des Liefergegenstands zwischen den Parteien vereinbart, so ist die Lieferfrist auch eingehalten, wenn die 
Montage bzw. Aufstellung innerhalb der Frist erfolgt. 

 
4.  Beruht die Nichteinhaltung der vereinbarten Lieferfrist auf höherer Gewalt, z.B. Krieg, Naturgewalten etc. 

oder Ereignissen wie z.B. Streik etc., so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 
 
5.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens und 

etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Besteller Mitwirkungspflichten 
schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller über. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. Wird gemäß § 281 BGB Schadenersatz statt der Leistung gefordert, so sind wir 
berechtigt, unabhängig von der Möglichkeit, einen höheren Schaden zu fordern, 20 % des Verkaufspreises 
als Entschädigung zu fordern. 

 
 

§ 4 Zahlungsbedingungen 
 
1.  Preislisten, Kataloge- oder Internetpreisangaben sind freibleibend. Festpreisvereinbarungen bedürfen 

grundsätzlich der schriftlichen Vereinbarung. 
 
2.  Unsere Preise gelten „ab Werk“ bzw. ab Auslieferungslager (EXW Stolberg-Mausbach, INCOTERMS® 2010) 

ausschließlich Verpackung, Versand, Montage, Inbetriebnahme und sonstiger Nebenkosten (z.B. 
Zollabgaben) ; dies wird gesondert in Rechnung gestellt. 

 
3.  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe 

in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 
4.  Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen  Vereinbarung und ist ansonsten unzulässig. 
 
5.  Der Rechnungsbetrag ist netto innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum frei Zahlstelle zu zahlen. Nach 

Ablauf der jeweiligen Frist kommt der Besteller in Zahlungsverzug. Gleiches gilt für gesondert berechnete 
Teillieferungen. 

 
6.  Sollte eine Lieferung erst über vier Monate nach unserer Bestätigung des Auftrags erfolgen, so sind wir 

berechtigt, die aktuellen Preise der Waren zugrunde zu legen. 
 
7.  Der Besteller ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 

werden, nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Besteller nur befugt, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind und auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruhen. 
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8.  Unsere Vertreter und Monteure sind nur zum Inkasso berechtigt, wenn sie eine entsprechende schriftliche 
Vollmacht vorlegen können. 

 
9.  Wechsel werden nicht entgegengenommen. Schecks werden in jedem Fall nur zahlungshalber akzeptiert. 
 
10. Ist der Besteller mit der Zahlung in Verzug, steht es uns frei, die weitere Erfüllung des Vertrages 

abzulehnen. 
 
11. Tritt eine erhebliche Gefährdung des Zahlungsanspruches ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlungen 

oder ausreichende Sicherheit zu fordern. Verweigert der Besteller Vorauszahlung oder Sicherheit, so 
können wir vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz geltend machen. 

 
 
 
 

§ 5 Aufstellung – Montage 
 
1.  Die von uns entstehenden Kosten für Aufstellung, Montage etc. der Lieferung hat der Besteller, soweit 

nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, zu tragen. Zusätzlich zur vereinbarten Vergütung trägt 
der Besteller alle erforderlichen Zusatzkosten wie z.B. Fahrt- oder Reisekosten. 

 
2.  Der Besteller hat, falls notwendig, rechtzeitig zu stellen: 
 Hilfskräfte oder auch zusätzliche Fachkräfte 
 alle zur Montage, Lieferung und Inbetriebsetzung erforderlichen Gegenstände 
 den notwendigen Strom oder Wasser sowie ausreichend Heizung und Beleuchtung 

Die notwendigen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle sind durch einen Fachbetrieb legen zu lassen. 
 abschließbare Räume für die Aufbewahrung der Materialien, Werkzeuge etc. 
 angemessene Aufenthaltsräume sowie Sanitäreinrichtungen für unser Personal 

Die hierbei anfallenden Kosten hat der Besteller zu tragen. 
 
3.  Vor Beginn der Arbeiten durch unser Montagepersonal hat der Besteller, falls notwendig, unaufgefordert 

über die Lage verdeckter Strom-, Gas- oder Wasserleitungen aufzuklären. 
 
4.  Wird die Montage, die Aufstellung oder Inbetriebnahme aufgrund von Umständen verzögert, welche nicht 

von uns zu vertreten sind, so hat der Besteller die hierdurch uns entstehenden Kosten zu tragen. 
 
5.  Nach der Fertigstellung des Liefergegenstands hat die Abnahme der Lieferung auf unser Verlangen hin 

innerhalb von zwei Wochen durch den Besteller zu erfolgen. Anderenfalls gilt die Abnahme als erfolgt. 
Dies gilt auch, wenn der Besteller den Liefergegenstand in Gebrauch nimmt. Über die Abnahme wird ein 
Protokoll erstellt, welches vom Besteller zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 6 Gefahrenübergang 
 
1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ (EXW Stolberg-

Mausbach INCOTERMS® 2010) vereinbart. Ist eine Versendung des Liefergegenstands zwischen uns und 

dem Besteller vereinbart, so sind wir berechtigt, die Versandart zu bestimmen. Durch den Versand 
bedingte Mehrkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wir nehmen Transport- und sonstige Verpackungen 
nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller hat 
für die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Wird der Versand auf Wunsch oder aus 
Verschulden des Bestellers verzögert, so lagern wir die Liefergegenstände auf Kosten und Gefahr des 
Bestellers. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 
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2.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der 
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person, auf den Besteller über. 

 
3.  Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; 

die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 
 
 

§ 7 Gewährleistung 
 
1.  Für die Rechte des Bestellers bei Sach- oder Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung 

sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 

 
 
2.  Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten unsere als solche bezeichneten 
Produktbeschreibungen, die dem Besteller vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie 
diese Allgemeinen Lieferbedingungen in den Vertrag mit einbezogen wurden. 

 
3.  Mit einer Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware ist keine Garantiezusage verbunden. Besondere 

Garantien übernehmen wir nur auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung, die Inhalt und Reichweite 
der Garantie unabhängig von diesen Allgemeinen Lieferbedingungen und den gesetzlichen Rechten des 
Bestellers regelt. 

 
4.  Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die 

nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Im Übrigen ist die Ware in Ergänzung der 
gesetzlichen Regelung auch dann frei von Sachmängeln, wenn sie die Eigenschaften aufweist, die der 
Besteller nach der von uns gegebenen Produktbeschreibung erwarten kann; dabei genügt es, wenn die 
Produktbeschreibung dem Besteller nach Vertragsschluss (insbesondere zusammen mit der Ware) 
überlassen wurde. Für öffentliche Äußerungen anderer Hersteller oder sonstiger Dritter (z.B. 
Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

 
5.  Die Geltendmachung von Mängelansprüchen setzt voraus, dass der Besteller seinen nach § 377 HGB 

bestehenden Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder 
später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, 
wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt. Unabhängig von vorstehender Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten hat der Besteller offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen. Zur jeweiligen Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung der betreffenden Anzeige. Jede Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Unterlässt der 
Besteller die vorstehend bestimmten Mängelanzeigen, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten 
Mangel ausgeschlossen. 

 
6.  Sollte ein Mangel der Ware vorliegen, so werden wir zunächst nach unserer Wahl Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung gewähren. Wählen wir die Mangelbeseitigung, so sind wir verpflichtet, alle hierzu 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Dies gilt 
nicht für den Fall, dass die bestellte Ware an einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde 
und sich aus diesem Grund die Kosten erhöhen. 

 
7.  Sollte die Nacherfüllung durch uns fehlschlagen, so kann der Besteller Rücktritt vom Vertrag oder 

Minderung verlangen. Liegt nur eine geringfügige Vertragswidrigkeit vor, steht dem Besteller jedoch kein 
Rücktrittsrecht zu. Dies ist insbesondere bei nur unerheblichen Abweichungen von der Beschaffenheit der 
Fall. 

 



Seite 5 

8.  Erhält der Besteller eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer 
mangelfreien Montageanleitung verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. 

 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
1.  Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenüber dem Besteller zum 

Rechnungsdatum bestehenden Forderungen in unserem Eigentum (Vorbehaltsware). 
 
2.  Im Fall von Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware steht uns das (Mit-) Eigentum im Wert des 

Zustandes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der jeweiligen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer) vor Be- oder Verarbeitung an der dadurch entstehenden Sache zu. 

 
3.  Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er 

tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich MwSt.) ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Besteller hat 
die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten insbesondere gegen Feuer-, 
Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Besteller auf eigene Kosten durchzuführen. 
Für den Fall, dass der Besteller in Zahlungsverzug gerät, behalten wir uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen. Hiervon werden wir allerdings nur Gebrauch machen, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Dasselbe gilt, falls über das 
Vermögen des Bestellers ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde. 

 
4.  Im Übrigen sind Verfügungen über die Vorbehaltsware unzulässig, insbesondere Sicherungsübereignung 

oder Verpfändung. 
 
5.  Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Bestellers und ist hiervon die Vorbehaltsware 

tangiert, so ist dies uns sofort schriftlich und unter Angabe aller erforderlichen Daten 
(Vollstreckungsorgan, Aktenzeichen) ggf. unter Beifügung von Vollstreckungsprotokollen, mitzuteilen. 

 
6.  Sachen, die von uns dem Besteller zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil unserer 

Leistung als solcher sind (z.B. Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge usw.), bleiben in unserem 
Eigentum. 

 
7.  Der Besteller tritt uns ferner alle die Forderungen ab, die durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 

einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
 
 

§ 9 Haftung 
 
1.  Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 

wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den jeweils einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. 

 
2.  Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober 

Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit 
 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
 sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder Kardinalpflicht; in diesem 

Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 
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3.  Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des 
Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
4.  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten 

oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des 
Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Rücktritt oder Kündigung müssen 
schriftlich erklärt werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
5.  Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
 
 

§ 9a Datenschutz 
 

Im Umgang mit den personenbezogenen Daten des Bestellers halten wir uns als an alle Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und sind berechtigt, alle die Geschäftsbeziehung mit dem Besteller 
betreffenden Daten unter Beachtung dieses Gesetzes zu verarbeiten und zu speichern. 

 
 

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
 
1.  Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand 

in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt sind. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäfts- bzw. Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 

 
2.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Dies 

gilt auch, wenn der Besteller Ausländer ist oder seinen Sitz im Ausland hat.  
 
3.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
4.  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Besteller einschließlich dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

 
 
 
Stand 01.01.2016 


